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Jugendförderkonzept Tennis Club Liederbach 
 

1. Präambel 

Die Betreuung der Kinder und Jugendlichen des TCL durch ein engagiertes und qualifiziertes Trai-
nerteam hat für den Verein und seine Führung oberste Priorität. Im Vordergrund steht dabei nicht nur 
die individuelle Leistung, sondern vor allem die Vermittlung von Spaß und Begeisterung für den Ten-
nissport.  

2 Basistraining und Eventangebote 

2.1 Basistraining 

Der Verein bietet jedem jugendlichen Mitglied, unabhängig von seiner Teilnahme an Wettbewerben 
oder sonstigen Veranstaltungen ein Basis- Gruppentraining an. Es beinhaltet mindestens 1 Stunde 
pro Woche Training in leistungshomogen zusammengesetzten Gruppen von je 4 Spielern/innen Das 
Training wird von einem Übungsleiter oder Trainer geleitet.  

Das Sommertraining erfolgt mit ca. 16 bis 18 Trainingsstunden auf den Plätzen des TCL. Das Win-
tertraining mit ca. 24 bis 25 Trainingsstunden findet in einer vom Verein angemieteten Tennishalle, 
sowie in der Schulturnhalle Liederbach statt. Der Verein stellt ausreichend Trainer- und Plätze Kapa-
zität zur Verfügung und übernimmt von den Kosten für die Sommer- und Wintersaison zusammen 
einen jährlich festzulegenden Anteil.  

Zusätzlich zum Basistraining wird ein kostenfreies, spezielles Konditionstraining von etwa Januar bis 
März in der Turnhalle Liederbach zur Vorbereitung auf die Sommersaison angeboten, an dem jeder 
Jugendliche teilnehmen kann.  

In Ergänzung zum Basistraining kann jeder Jugendliche auf eigene Kosten zusätzliche Trainingsein-
heiten mit dem Trainer / Jugendwart vereinbaren. Am Basistraining teilnehmen können in begrenzter 
Anzahl auch Jugendliche, welche dem Verein (noch) nicht angehören. Sie haben die Möglichkeit, 
maximal 1 Saison unter Anleitung zu trainieren, um danach über ihren Eintritt in den Tennisclub zu 
entscheiden. Die Trainingskosten werden nicht gefördert, so dass ein Zusatzbeitrag für das Training 
anfällt. 

2.2 Jugendevents 

Ebenfalls als Ergänzung zum Basistraining und Leistungsaufbau werden regelmäßig wiederkehrende 
und für alle Jugendlichen zugängliche Veranstaltungen angeboten, die zum Teil vom Verein finanziell 
unterstützt werden: 

➢ Schleifchenturnier zu Saisonbeginn 

➢ Clubmeisterschaften Einzel und Doppel 

➢ Familientennistag  

➢ 2 Tenniscamps, jeweils 4 Tage in den Ferien (Kosten, jeweils inklusive Verpflegung, haben 
die Teilnehmer zu tragen) 

➢ Vielseitigkeitsworkshop über 2 1/2 Stunden  

➢ Matchpraxisübungen in der Tennishalle Höchst  

➢ Doppelturnier U 12 

➢ Tennis AG mit Erst- und Zweitklässlern der Grundschule  

Zu den Jugendevents sind auch Nichtmitglieder in begrenztem Umfang eingeladen, um neben spe-
ziellen Schnupperkursen den Tennissport und den Verein näher kennenlernen zu können. 
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3 Talentförderung 

Für besonders talentierte und leistungsbereite Kinder und Jugendliche bietet der Verein ein zusätzli-
ches Talentförderprogramm zur intensiven sportlichen Weiterentwicklung an. 

Dieses Konzept baut auf dem bestehenden Basisangebot an Training, Veranstaltungen und Mann-
schaftssport für die jugendlichen Mitglieder des Vereins auf. Das Programm gilt für Vereinsmitglieder 
bis zum 18. Lebensjahr, sowie in Ausnahmen bis zum 25. Lebensjahr bei Mannschaftsspielern der 1. 
Damen und Herrenmannschaften. 

Die Talentförderung ist mehrstufig und mehrgliedrig aufgebaut. Es wird unterschieden zwischen Ein-
zelpersonen und Mannschaften, die entsprechend ihrer Bewertung in das Programm aufgenommen 
werden. Ihnen werden neben einem geförderten Zusatztraining weitere Veranstaltungen, wie z.B. 
Matchpraxisübungen u.ä. angeboten. Für die Trainingseinheiten werden fallweise zusätzlich unter-
schiedliche Trainer eingesetzt um ein möglichst breites und abwechslungsreiches Trainingsangebot 
zu erhalten. Der Zusatz- Förderbetrag für die Talentförderung wird jährlich vom Vorstand festgelegt. 

3.1 Zielsetzung 

Ziele des Förderprogramms sind: 

➢ die Förderung von engagierten und talentierten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen Mitgliedern des Tennisclub Liederbach 

➢ die Steigerung der sportlichen Leistungen unter Berücksichtigung des individuellen Leistungs-
vermögens und der Leistungsbereitschaft durch gezielte Förderung des Einzelnen. 

➢ Förderung des Teamgedankens und des sozialen Verhaltens durch verstärkte Einbindung in 
Teams und Honorierung von Mannschaftserfolgen 

➢ die Gewinnung von Nachwuchs durch das Heranführen von Kindern und Jugendlichen an den 
Tennissport und das Wecken von Spaß und Begeisterung am Spiel 

➢ durch ein zielgerichtetes Angebot an Turnieren und sportlichen Events - auch neben dem Ten-
nis – persönliches Engagement zu wecken und eine engere Bindung zum Verein herzustellen. 

4. Rahmenbedingungen 

Voraussetzungen zur Förderung sind: 

➢ die zu fördernden Spielerinnen und Spieler müssen Mitglied des TCL sein 

➢ Sie sollten einer Wettkampfmannschaft des TCL angehören oder zumindest das Ziel einer Teil-
nahme an den Mannschaftswettbewerben anstreben 

➢ sportliche und persönliche Eigenschaften und Fähigkeiten von Einzelspielern / innen. 

➢ teamorientiertes Verhalten der Spielerinnen und Spieler in der jeweiligen Mannschaft, gemein-
sames, leistungsorientiertes Training und Wettkampferfolge  

➢ Die Auswahl der zu fördernden Spielerinnen, Spielern und Mannschaften trifft der Vorstand auf 
der Basis von Vorschlägen des Sport- und Jugendwartes sowie der Trainer. 

➢ Der Vorstand genehmigt im Rahmen der gesamten Finanzplanung das zusätzliche Jahres-
budget und legt die individuelle Fördersumme fest. 

➢ Über Spendenaufrufe soll das Budget zusätzlich attraktiv gestaltet werden. 

Das Förderprogramm gilt ab der Wintersaison 2011/2012 

5. Fördervoraussetzungen 

Die Auswahl der speziell zu fördernden Spielerinnen und Spieler treffen Jugendwart, Sportwarte und 
Trainer gemeinsam zweimal pro Jahr vor der Sommer- bzw. der Wintersaison. Die regelmäßige Teil-
nahme am Basis- und Konditionstraining sind wesentliche Voraussetzung zur Aufnahme in das För-
derprogramm und bilden die Grundlage zur Leistungsbeurteilung. Bewertet werden außerdem be-
reits erreichte sportliche Leistungen, erkennbares Talent und Fleiß, wie auch persönliche und cha-
rakterliche Eigenschaften.  
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Die Bewertungen werden nachvollziehbar und schriftlich dem Vorstand zur Genehmigung vorgelegt. 
Im Einzelnen werden bewertet: 

5.1 Sportliche Voraussetzungen 

•  Regelmäßige Trainingsteilnahme am Basistraining 

•  Teilnahme an Jugend- Mannschaftsspielen für den eigenen Verein 

•  Teilnahme an Clubmeisterschaften und sonstigen Vereinsveranstaltungen 

•  Wahrnehmung von Zusatz- Trainingsangeboten, z.B. auch Konditionstraining 

•  Nutzen der Plätze zum freien Spielen 

•  Ranglistenposition 

•  Teilnahme an Kreis- und / oder Bezirkstraining 

•  Teilnahme an Kreis- und Bezirksmeisterschaften und sonstigen Jugendturnieren 

5.2 Persönliche und charakterliche Voraussetzungen 

•  Sportliches Talent 

•  Koordinationsfähigkeit 

•  Einsatz- und Leistungsbereitschaft 

•  Soziales Verhalten, Teamfähigkeit 

•  Vereinstreue 

6 Förderumfang 

Jugendliche, die die Fördervoraussetzungen erfüllen, können in den Förderkader berufen werden, 
wenn sie bereit sind, Zusatztraining und z.B. Teilnahme an Kreis- und Bezirksmeisterschaften auf 
sich zu nehmen. Jugendliche die bereits auf Kreis- oder Bezirksebene zusätzlich trainieren, werden 
in der Regel direkt in den Förderkader berufen, wenn sie bereit sind, das angebotene Zusatztraining 
zu absolvieren.  

Sie erhalten vom Verein Zuschüsse für: 

➢ das Zusatztraining im Sommer       

➢ das Zusatztraining im Winter:    

➢ die Teilnahme an Turnieren Kreis- und Bezirksmeisterschaften, sofern sie mindestens in die 
2. Runde kommen. 

➢  Die Teilnahme an LK Turnieren, begrenzt auf max. 2 Turniere und sofern sie mindestens in 
die 2. Runde kommen 

7 Mannschaftsförderung 

Neben der Einzelförderung können Mannschaften im Jugend- und Damen-/ Herrenbereich, unab-
hängig von ihrer Einzelzugehörigkeit zu dem Förderkader eine Förderung erhalten. Voraussetzungen 
hierfür sind team- und leistungsorientiertes Verhalten, regelmäßiges gemeinsames Training der 
Mannschaftsmitglieder, sowie erreichte Ergebnisse bei den Teamwettbewerben, zum Beispiel: 

➢ 1. Platz in Teamwettbewerben auf Kreisebene   

➢ 1. Platz in Teamwettbewerben auf Bezirksebene   

➢ mind. 3. Platz in Verbands- und Gruppenliga   

Die Höhe der Zuschussbeträge wird vor Saisonbeginn vom Vorstand festgelegt 

Die Beträge können sowohl als Trainingszuschuss, als auch in Form von Incentives, z.B. Trikots, 
Trainingsanzügen oder Ähnlichem ausgezahlt werden. Zur Mannschaft zählen 6 Spieler bei Vierer-
mannschaften und 8 Spieler bei Sechsermannschaften. 

Erklärtes Ziel des Vorstandes ist die verbesserte Matchbetreuung der Mannschaften während der 
Matches durch den Vereinstrainer bzw. durch die Übungsleiter. 
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8 Förderung von Einzelspielern über 18 Jahre 

Der Vorstand des TCL ist der Ansicht, dass eine gezielte Bestenförderung nicht mit Erreichen des 
18. Lebensjahres automatisch beendet sein sollte. Spitzenspieler aus der Jugend sollen frühzeitig in 
die Damen und Herrenmannschaften integriert und auch hier Chancen und Unterstützung für ihre 
weitere Entwicklung im Tennissport erhalten. So gelten im Grundsatz für sie mindestens bis zu ihrem 
23. Lebensjahr die gleichen Anforderungen und Bedingungen für eine weiterführende Förderung, die 
sich an den Regeln der Fördervoraussetzungen ausrichtet. 

Da der Verein großes Interesse daran hat, dass sich junge erwachsene Mitglieder für den Nach-
wuchs engagieren, unterstützt er weiterbildende Maßnahmen von infrage kommenden Spielerinnen 
und Spielern, wie z.B. Trainer- und Übungsleiterausbildung in organisatorischer und finanzieller Hin-
sicht. 

9. Auszahlung der Fördermittel 

Die Auszahlung der Zuschüsse gemäß den Festlegungen in Abschnitt 6 erfolgt bargeldlos gegen 
Vorlage der entsprechenden Belege (z.B. Startgebühren, Trainingskosten, etc.) und nach Saisonen-
de (für Sommersaison Anfang Oktober, für Wintersaison Anfang Mai).  

7. Vereinswechsel 

Bei Vereinswechsel der Spielerin oder des Spielers erlischt die Zusatzförderung. Dies gilt auch, 
wenn die Spielerin oder der Spieler weiterhin Mitglied im TCL sind, jedoch für einen anderen Tennis-
verein Verein Mannschaftssport betreiben. 

Bei einem Vereinswechsel oder bei Spielermeldung in einem anderen Tennisverein, behält sich der 
TCL eine Rückforderung der für die letzte Saison gezahlten, oder die Nichtauszahlung dieser För-
dermittel vor. 

 

Tennis Club Liederbach, 02-2017 

Der Vorstand  
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